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A 41312 / 00 

Auflagen zur Bewilligung des Breifutterautomaten Domino Slop Feeder S-2 

1. Es muss jederzeit Futter im Automaten vorhanden sein (Ad-libitum-Fütterung). 

2. Das Tier-Fressplatzverhältnis von 12:1 darf nicht überschritten werden. 

3. Wasser muss im Breifutterautomaten stets zur Verfügung stehen. 

4. Der Fressbereich muss für die Tiere gut zugänglich sein. 


